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§ 1 Einführung 

Α. Die Vereinfachung und Beschleunigung von 
Verwaltungsverfahren  als gesetzgeberische Aufgabe 

I n der Bundesrepublik Deutschland wird seit geraumer Zeit Klage über 
die lange Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Zulas-
sung von Industrie- und Infrastrukturvorhaben  geführt. Über die Notwen-
digkeit einer Verkürzung und Beschleunigung von Zulassungsverfahren 
herrscht weitgehend Einigkeit1. So werden beispielsweise für die Planung 
von neuen oder auszubauenden Verkehrswegen bis zum Baubeginn Zeit-
räume von etwa 10 bis 20 Jahren veranschlagt. Für den Erlaß eines Be-
bauungsplanes werden ca. 3 bis 10 Jahre benötigt2. 

Dieser Befund führte vor allem vor dem Hintergrund der Wiedervereini-
gung Deutschlands, der Öffnung Osteuropas und dem durch den Europäi-

Das umfangreiche Schrifttum zum Thema "Beschleunigung von Verwaltungsverfahren" 
spiegelt die Aktualität des Themas wider und das Interesse, das es in Wissenschaft und Praxis 
gefunden hat. Siehe Blümel,  Verkehrswegeplanung in Deutschland, S. 1 ff.;  Bohne, Aktuelle 
Ansätze zur Reform umweltrechtlicher Zulassungsverfahren,  S. 41 ff.;  Brohm,  NVwZ 1991, S. 
1025 ff.;  Broß,  Beschleunigung von Planungsverfahren,  S. 69 ff.;  ders.,  DVB1. 1991, S. 177 ff.; 
Bullinger,  Beschleunigte Genehmigungsverfahren für eilbedürftige Vorhaben, 1991; ders., 
DVB1.1992, S. 1463 ff.;  ders.,  JZ1993, S. 492 ff.;  ders.,  Beschleunigte Genehmigungs- und Pla-
nungsverfahren,  S. 127 ff.;  Erbguth,  NVwZ 1992, S. 551 ff.;  Kern,  DÖV 1989, S. 932 ff.; 
Klinski/Gaßner,  NVwZ 1992, S. 235 ff.;  Kuscfmerus,  UPR1992, S. 167 ff.;  ders.,  30. Deutscher 
Verkehrsgerichtstag, S. 244 ff.;  Pasternak,  Beschleunigung beim Straßenbau, BayVBl. 1994, S. 
616 ff.;  Reinhardt,  DtZ 1992, S. 258 ff.;  RoneUenfitsch,  Rechtsgutachten, S. 6 ff.;  ders.,  Be-
schleunigung von Verkehrsprojekten, S. 107 ff.;  ders.,  30. Deutscher Verkehrsgerichtstag, S. 
258 ff.;  Sailer,  30. Deutscher Verkehrsgerichtstag, S. 299 ff.;  Schlichter,  DVB1.1995, S. 173 ff.; 
Steinberg/Berg,  NJW 1994, S. 488 ff.;  Steiner,  Beschleunigung der Planungen für Verkehrs-
wege, S. 151 ff.;  ders.,  NVwZ 1994, S. 313 ff.;  Wahl,  Neues Verfahrensrecht,  S. 83 ff. 

2 
Zur Verfahrensdauer  siehe Bohne, Aktuelle Ansätze zur Reform umweltrechtlicher Zu-

lassungsverfahren,  S. 41 ff.  (45 ff.);  Kuschnerus,  UPR 1992, S. 167 ff.;  ders.,  30. Deutscher Ver-
kehrsgerichtstag, S. 244 ff.;  RoneUenfitsch,  Beschleunigung von Verkehrsprojekten, S. 107 ff.; 
ders.,  Rechtsgutachen, S. 40 ff.;  167 ff.;  ders.,  DVB1.1991, S. 920 ff. 
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sehen Binnenmarkt verstärkten Konkurrenzdruck ausländischer Unterneh-
men zu der Erkenntnis, daß diese lange Verfahrensdauer  im Hinblick auf 
den durch sie verursachten Aufwand an Zeit und Geld und die damit ver-
bundenen Wettbewerbsnachteile für den Wirtschaftsstandort  Deutschland 
nicht mehr hinnehmbar sind . Die Bundesrepublik Deutschland trägt auch 
die "Verkehrsfolgelasten" dieser großen politischen Prozesse im Europa der 
Gegenwart4. Die Lebensverhältnisse in den neuen Bundesländern müssen 
nach dem verfassungsrechtlichen Postulat weitgehend einheitlicher Lebens-
verhältnisse in angemessener Zeit an die im Westen Deutschlands angegli-
chen werden5. Dies erfordert  vor allem eine Modernisierung der zum Teil 
verrotteten Infrastruktur  in den neuen Ländern, namentlich einen Neu- und 
Ausbau der Verkehrswege. Ohne die Schaffung einer modernen und lei-
stungsfähigen Infrastruktur  ist ein wirtschaftlicher  Aufschwung in den neuen 
Ländern nicht denkbar. Was in der alten Bundesrepublik in mehreren Jahr-
zehnten aufgebaut worden ist, muß in den neuen Ländern in weit kürzerer 
Zeit nachgeholt werden. Waren die oft langwierigen Planungs- und Geneh-
migungsverfahren in der ruhig modernisierten alten Bundesrepublik vor den 
politischen und wirtschaftlichen Neuerungen in Europa noch hinnehmbar, 
so sind sie für die neuen Länder nicht tragbar, sollen die Folgen der Teilung 
überwunden werden. 

Für die lange Dauer von Zulassungsverfahren werden zahlreiche Ur-
sachen verantwortlich gemacht. Diese sind teilweise im Verantwortungs-
bereich der Vorhabensträger zu suchen, wo etwa die Unvollständigkeit der 
Antragsunterlagen zu Verfahrensverzögerungen  führt. Im Bereich des 
Gesetzesvollzuges sind oft Mängel der Organisation und Koordination der 
Behörden festzustellen. Auch der oftmals massenhafte Protest und Wider-
stand gegen ein Großvorhaben sprengt den Rahmen eines Verwaltungsver-
fahrens und führt zu seiner Verschleppung. Nicht zuletzt sind aber auch die 

3 

Vgl. hierzu z.B. die Amtlichen Begründungen zu den Gesetzentwürfen des Verkehrs-
wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes (BT-Drs. 12/1092, S. 7), des Planungsvereinfachungs-
gesetzes (BT-Drs. 12/4328, S. 17) und des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgeset-
zes (BT-Drs. 12/4047, S. 23). Zu diesen Gesetzen sogleich unten. 

4 So Steiner,  Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege, S. 151 (152); ders.,  NVwZ 
1994, S. 313. 

5 RoneUenfitsch,  Rechtsgutachten, S. 6 ff.;  ders.,  DVB1.1991, S. 920 (923). Vgl. zum Verfas-
sungsgrundsatz der Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse auch Hohmann,  DÖV 1991, 
S. 191 ff. 
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immer weiter zunehmende Anzahl und Kompliziertheit rechtlicher Rege-
lungen für Verfahrensverzögerungen  verantwortlich, insbesondere auch die 
gesetzliche Ausgestaltung der Verwaltungsverfahren 6. 

Mehrere Gesetze aus jüngster Zeit knüpfen an eine Reformierung und 
Straffung  verwaltungsverfahrensrechtlicher  Vorschriften an, von denen hier 
nur die wichtigsten genannt sein sollen: 

- Das Gesetz zur Beschleunigung von Planungen für Verkehrswege in den 
neuen Ländern sowie im Land Berlin vom 16. Dezember 1991 

η 
(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz - VerkPBG) soll die 
Zulassung von Bundesfernstraßen,  Bundeswasserstraßen, Bundeseisen-
bahnen, Verkehrsflughäfen  und Straßenbahnen im Bereich der neuen 
Bundesländer beschleunigen und erleichtern. Insoweit wurde unter dem 
ersten Eindruck des desolaten Zustandes der Verkehrsinfrastruktur  in 
den neuen Ländern ein zeitlich und räumlich begrenztes Sonderrecht ge-
schaffen8. 

- Die Bundesregierung hat am 9. April 1991 siebzehn Verkehrsprojekte 
"Deutsche Einheit" beschlossen, wobei es sich um neun Eisenbahnpro-
jekte, acht Bundesfernstraßen und ein Kanalprojekt handelt. Über die 
Zulassung dieser Vorhaben soll nicht durch behördliche Entscheidung 
nach vorausgegangenem Verwaltungsverfahren,  sondern unmittelbar 
durch förmliches (Bundes-)Gesetz entschieden werden9. Mittlerweile 

6 Zu den einzelnen Ursachen der langen Dauer von Verwaltungsverfahren  siehe z.B. Bohne, 
Aktuelle Ansätze zur Reform umweltrechtlicher Zulassungsverfahren,  S. 41 (56 ff.);  Brohm, 
NVwZ 1991, S. 1025 (1027 ff.);  Broß,  DVBl. 1991, S. 177 (180 ff.);  Kuschnerus,  UPR 1992, S. 
167 (168 ff.);  RoneUenfitsch,  Beschleunigung von Verkehrsprojekten, S. 107 (112 ff.);  ders., 
Rechtsgutachten, S. 147 ff.;  ders.,  DVBl. 1991, S. 920 (922). 

7 BGBl. I, 2174. 
g 

Zum Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz siehe im einzelnen unten § 2 D. I. 1. 
(S. 89 ff.). 

9 
Die sogenannten Investitionsmaßnahmegesetze sind rechtspolitisch und verfassungsrecht-

lich höchst umstritten. So sind unter dem Geltungsbereich des Gewaltenteilungsprinzips 
Planungsvorgänge und Planungsentscheidungen, die Infrastrukturmaßnahmen  vorbereiten, 
grundsätzlich Aufgabe der Exekutive. Die Betroffenen  können gegen die Zulassung eines 
konkreten Vorhabens durch ein Maßnahmegesetz nur Verfassungsbeschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht  erheben. Dies begegnet Bedenken im Hinblick auf die Garantie eines 
effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG. Auch unter dem Gesichtspunkt des förde-
rativen Staatsaufbaus sind Maßnahmegesetze nicht unproblematisch. Selbst wenn man eine 
Gesetzgebungskompetenz für Maßnahmegesetze des Bundes aus der fachlichen Kompetenz 


